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Münchholzhausen,  im Dezember 2019

Einladung zur Jahreshauptversammlung

 am Freitag, 7. Februar 2020,
 20.00 Uhr, in der Gastwirtschaft "Zur Krone" in Münchholzhausen

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Jahresbericht des Vorsitzenden
4. Jahresbericht des Natur- und Vogelwartes
5. Bericht des Beauftragten für die Nachwuchsarbeit
6. Bericht der Kassiererin
7. Bericht der Kassenprüfer                 
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahl eines Kassenprüfers          
10.Satzungsänderung 
11.Verschiedenes 
12.Ehrungen verdienter Mitglieder      

Die Mitglieder sind recht herzlich eingeladen.

Die Termine für das Jahr 2020 sind aus der umseitigen Übersicht ersichtlich. Außerdem liegt der
Vorschlag  des  Vorstandes  zu  der  vorgesehenen  Satzungsänderung/-erweiterung  bei.  Alle
Unterlagen sind auch über unsere Internetseite einsehbar. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Bruno Übelacker 
Erster Vorsitzender 

1. Vorsitzender Bruno Übelacker Bankverbindung bei der 
Sudetenstr. 11 - 35581 Wetzlar Sparkasse Wetzlar 
06441 - 73101 IBAN DE95515500350038000402 
Email:  uebelacker@unitybox.de BIC HELADEF1WET
Internet: www.natur-und-vogelfreunde-muenchholzhausen



Vorschlag zur Satzungsänderung zur Regelung des Datenschutzes 
Grundlage ist die Datenschutz-Grundverordnung vom 25. Mai 2018. 

Wir erfassen  personenbezogene Daten, bspw. Namen, Adresse, Geburtsdatum, Kontoverbindung. Die
von uns erhobenen Daten sind überschaubar.  Auch dienen die Daten praktisch nur zum Beitragseinzug,
ansonsten werden sie nicht anderweitig verwandt oder genutzt. Innerhalb des Vereins werden sie lediglich
für Einladungen, Ehrungen usw.  herangezogen. 

Ungeachtet dessen müssen wir eine Regelung treffen. Zweckmäßigerweise sollte dies  über die Satzung
geschehen. Hierzu ist eine Änderung bzw. eine Ergänzung unserer Satzung erforderlich. 
Anmerkung zur Berichterstattung: 

Sofern  wir  über  Veranstaltungen  textlich  und  bildlich  berichten,  dürfen  wir  dies  auch  ohne  eine
ausdrückliche  Einwilligung,  wenn die  Veranstaltung im Vordergrund steht  und  Einzelpersonen nicht
abgebildet  werden.  Eine Einwilligung ist  nur  dann erforderlich,  wenn bspw.  über  einzelne  Personen
berichtet  werden  soll.  Allerdings  haben   wir  auch  in  unserer  Eintrittserklärung  eine
Zustimmungserklärung aufgenommen. 

Zur Regelung des Datenschutzes hat daher der  Vorstand in seiner Sitzung am 1. 10. 2019 einstimmig
beschlossen,  der  Versammlung  die  Aufnahme  der   folgenden  Datenschutzregelung   in  die  Satzung
vorzuschlagen: 

Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in § 2 der Satzung definierten Aufgaben und des
Zwecks des Vereins personenbezogene Daten und Daten über persönliche und sachbezogene
Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, übermittelt
und verändert. 

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen
die Mitglieder der

1. Speicherung
2. Bearbeitung
3. Verarbeitung
4. Übermittlung
5.

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des
Vereins zu. Eine anderweitige Datenverarbeitung ist nicht statthaft. 

Jedes Mitglied hat das Recht auf
 Auskunft über seine gespeicherten Daten
 Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit
 Sperrung seiner Daten
 Löschung seiner Daten bei Austritt

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen
die Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien
sowie elektronischen Medien zu. 

Münchholzhausen, im Dezember 2019


